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Der vds im Forum Bildungspolitik

1. Petition zur Umsetzung der UN-Konvention für behinderte Menschen in Bayern

Nachdem die Petition zur Sonderpädagogik des Forum Bildungspolitik zwar im Landtag

intensiv diskutiert, aber nur mit dem Prädikat „Material“ verabschiedet wurde, wurde in

der Klausursitzung das weitere Vorgehen diskutiert. Das Inkrafttreten der UN-Konvention

für behinderte Menschen in der Bundesrepublik Deutschland am 26.3.2009 bestimmte

schließlich die Marschrichtung. Einstimmig wurde eine Arbeitsgruppe unter der Leitung

von Dr. Schäffer gebildet (weitere Mitglieder: Neubäcker, Köhl, Tollkühn, Horvath), die

eine Petition zur Umsetzung der schulischen Forderungen (Art.24) der UN-Konvention

erarbeitet sollte. Da in einer sehr intensiven fachlichen Diskussion deutlich heraus-

gearbeitet wurde, dass die Umsetzung der Leitsätze des Art.24 der UN-Konvention nicht

allein Sache der Sonderpädagogik sei, sondern alle Schularten inhaltlich und strukturell

betrifft, hätte nur eine Erweiterung der Petition „Sonderpädagogik zu kurz gegriffen.

Mit einem umfangreichen Arbeitspapier von mir, konnte in nur einer Arbeitssitzung der

Text für die Petition „Umsetzung der UN-Konvention im Bayerischen Schulsystem“

erarbeitet und in die Forumssitzung vom 27.April 2009 eingebracht werden. Sie wurde

mit nur einer Gegenstimme verabschiedet. Dieses Ergebnis zeigt, wie wichtig fast 40

Institutionen und Verbände der bayerischen Schul- und Bildungslandschaft das Thema

„Inklusive Schule“ nehmen. Dem nachfolgenden Text der Petition wird noch ein Infoblatt

mit den zugrunde liegenden Gesetzesquellen beigelegt. Die Petition wird noch vor der

Sommerpause im Bayerischen Landtag eingereicht.

Petition an den Bayerischen Landtag

Umsetzung der UN-Konvention im Bayerischen Schulsystem

I. Vorbemerkungen

Bildung ist ein Menschenrecht. Das Bildungssystem einer Gesellschaft muss allen

Bürgerinnen und Bürgern gleiche Bildungschancen und Bildungsgerechtigkeit ge-

währleisten. Mit der Ratifizierung des Übereinkommens der Vereinten Nationen

vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie



dem dazugehörigen Fakultativprotokoll verpflichten sich die Bundesrepublik

Deutschland und die Bundesländer, umfassende Maßnahmen und Schritte auf dem

Weg in eine inklusive Gesellschaft und im speziellen in ein inklusives Bildungs-

system zu unternehmen. Dies bedeutet die größtmögliche Teilhabe aller Kinder und

Jugendlichen an allen Bildungsgütern und gerechte Bildungschancen. Erst die be-

dingungslose Akzeptanz der Heterogenität der Menschen und die größtmöglich

Teilhabe aller an vielfältigen Angeboten erfüllen die Option einer humanen, ge-

rechten und inklusiven (Bildungs-) Gesellschaft.

Die Schaffung eines inklusiven Bildungssystems, in dem alle Kinder und

Jugendlichen gemeinsam lernen können, wird die zentrale Aufgabe der

Schul- und Bildungspolitik der nächsten Jahre sein.

Art. 24 der UN-Behindertenrechtskonvention fordert in der englischen, rechtlich

verbindlichen Wortlautfassung, ein "inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen“.

Menschen mit Behinderungen dürfen nicht aufgrund ihrer Behinderung vom all-

gemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und müssen einen unein-

geschränkten Zugang zu einem inklusiven, hochwertigen und unentgeltlichen

Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben.

I. 1 Inklusion

Inklusion verfolgt einen systemischen Ansatz. Sie zielt auf einen gesellschaftlichen

Wandel in allen Strukturen und in den „Köpfen“ der Menschen. Leitprinzipien einer

inklusiven Bildung sind Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit und individuelle

Förderung bei individuellen Lernarrangements. Die Vielfalt wird als Bereicherung

erfahren und als Normalität erlebt. Eine Gesellschaft muss Inklusion als Idealbild

für ihr gesamtes Bildungssystem anstreben. Die Entwicklungsprozesse dahin er-

fordern das Zusammenwirken aller gesellschaftlichen Kräfte.

Eine inklusive Schule, die ganz ohne Aussonderung auskommt, ist strukturell gesehen

die wohnortnahe Sprengelschule. Sie gliedert sich in unterschiedlich große,

wechselnde Klassen und Gruppen - teilweise altersgemischt - deren pädagogisches

und unterrichtliches Potenzial die Heterogenität der Kinder und Jugendlichen ist.

Die Vielfalt der Begabungen und Lernpotenziale werden als Bereicherung erlebt und ge-

nutzt. Die Unterschiedlichkeit wird als Normalität erlebt, in der alle Schülerinnen und

Schüler ihre besonderen Stärken und Förderbedürfnisse haben und haben dürfen. In-



klusiver Unterricht setzt nicht nur an die speziellen, individuellen Förderbedürfnisse an,

sondern verändert Didaktik, Methodik und Medien im Unterricht so, dass eine

Individualisierung der Lernsettings im System Klasse möglich und wirksam wird. Die

Kompetenzen jedes Einzelnen werden wahrgenommen, geachtet und genutzt, Unter-

schiede zwischen den Schülerinnen und Schülern werden nicht ignoriert, sondern als

Potenziale für gemeinsames Lernen eingesetzt. Schule und Unterricht müssen sich ver-

ändern, nicht Schülerinnen und Schüler dürfen ihnen angepasst und auf sie zu-

geschnitten werden. Das schulische Umfeld muss gleichermaßen auf die Aufnahme von

Kindern mit Behinderungen vorbereitet werden.

I. 2 Inklusion und Sonderpädagogik

Eng verknüpft mit dem Inklusionsverständnis sind die Definitionen von Behinderungen. In

der UN-Konvention heißt es: „Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen,

die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben,

welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und

gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.“ Inklusion stellt sich der

diagnostischen und medizinischen Tatsache von „Beeinträchtigungen“, stellt aber gleich-

zeitig fest, dass diese erst durch versagte gesellschaftliche Teilhabe zur „Behinderung“

werden. Die Sonderpädagogik bewegt sich als Wissenschaft schon seit Jahren weg vom

rein „medizinischen“ Modell von Behinderung hin zum systemisch- sozialen Ansatz im

Gesamtkomplex „Behinderungen“.

II.Forderungen

 Einführung einer flexiblen jahrgangsübergreifenden Eingangsstufe

In dieser erweiterten Eingangsstufe arbeiten Pädagoginnen und Pädagogen

aller Fachrichtungen und Fachdienste in Teams zusammen.

 Veränderung der didaktisch-methodischen Konzepte von Unterricht und

Lernen

Die Heterogenität der Kinder bei der Aneignung von Lerninhalten muss mit binnen-

differenziertem Unterricht beantwortet werden, um allen Kindern individuelle Lern-

fortschritte zu ermöglichen.



Für den gemeinsamen Unterricht sind differenzierte, nach Lernniveaustufen unter-

schiedliche, gleiche und individuelle Lernziele je nach Lerninhalt zu formulieren

(Binnendifferenzierung). Auch äußere Differenzierung bis hin zum Einzelunterricht muss

in bestimmten Lernsituationen angeboten werden. Ein kontinuierlicher Lernprozess

muss vom pädagogischen Team der Klasse gewährleistet werden. Eine verstärkte Ver-

sorgung aller Klassenstufen in allen Schularten mit Förder- bzw. Intensivierungsstunden

ist unerlässlich. Jeder schulische Lernort, muss so ausgestattet werden, dass die pass-

genaue Förderung für jedes Kind in allen Lernphasen gesichert ist.

 Individueller Förderplan für alle Schülerinnen und Schüler auf der Basis

von Förderdiagnostik und einem daraus abzuleitenden Förderprofil

Inklusive Förderdiagnostik zeigt auf, dass individuelle Stärken und Begabungen

Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten enthalten und wie sie genutzt werden können.

Sie betreibt keine Etikettierung, sondern macht deutlich, wie inklusive Förderung und

Unterrichtung die Perspektiven eines jeden Kindes und Jugendlichen ermöglicht und

erweitert. Tests zur Diagnostik dürfen grundsätzlich nur nach Information und mit Ein-

willigung der Betroffenen erfolgen.

 Die gesamte Lehreraus-, -weiter- und -fortbildung muss die inklusive

Pädagogik zu ihrem Schwerpunkt machen

Sonderpädagogik ist keine Sonderschulpädagogik, sondern integraler Bestandteil jeg-

licher Pädagogik. Sonderpädagogische Inhalte müssen allen Lehrerinnen und Lehrern in

allen Phasen der Lehrerbildung vermittelt werden. Sonderpädagoginnen und -pädagogen

müssen in vertieften Studiengängen besondere Kompetenzen für Erziehung, Unterricht

und Förderung in einem inklusiven Schulsystem erwerben.

 Deutliche und finanziell gesicherte Ausweitung aller mobilen sonder-

pädagogischen Dienste im Sinne einer sonderpädagogischen Versorgung

im vorschulischen Bereich und an allgemeinen Schulen.

Sonderschullehrerstunden müssen an alle Schularten fest zugewiesen werden.

Das Klassenteam entscheidet in Abstimmung mit den Sonderpädagogen, wie die zu-

gewiesenen Sonderschullehrerstunden eingesetzt werden und erstellt unter Ein-

beziehung der Eltern Förderkonzepte für Klassen, Gruppen oder/und einzelne Schüler.



 Die inklusive Schulbildung als Rechtsanspruch muss gesetzlich fest-

geschrieben werden

Dieser Rechtsanspruch darf nicht unter den Vorbehalt gestellt werden, dass die

personellen, sächlichen oder organisatorischen Voraussetzungen für einen Regelschul-

besuch des behinderten Kindes vorliegen. Bayern muss gesetzliche Regelung erlassen,

die die fehlenden Kapazitäten schaffen und damit dem Recht des Kindes und der Eltern

auf inklusive Beschulung zu entsprechen.

Keinesfalls darf mit der inklusiven Beschulung ein Absenken der sonderpädagogischen

Förderung und Versorgung verbunden sein. Vielmehr gilt es, diese Förderung in unver-

mindert hoher Qualität an den Regelschulen zu erbringen. Bei einem sukzessiven Abbau

der Klassen an Förderschulen müssen die frei werdenden Lehrerstunden unein-

geschränkt in den mobilen Dienst und die sonderpädagogische Versorgung der anderen

Schularten umgewidmet werden.

 Allgemeine und weiterführende Schulen müssen barrierefrei umgestaltet

werden.

Die Barrierefreiheit ist eine unbedingte Voraussetzung für inklusiven Unterricht. Bayern

muss zeitnah dafür alle finanziellen Mittel in ausreichendem Umfang bereitstellen. Dazu

zählt z. B. ein ausreichend breiter Lift genauso wie behindertengerechte Computer-

arbeitsplätze. Ruhe- und Rückzugsräume für alle Kinder mit sozial-emotionaler Be-

hinderung gehören zur Grundausstattung.

2. Petition Frühförderung

Dieder Punkt wurde bei der letzten Sitzung nicht mehr behandelt und auch wegen

aktueller Entwicklungen zurückgestellt. Schon im März 2009 hatten die Vertreter der

Verbände Gelegenheit im informellen Gespräch mit Vertretern des sozialpolitischen Aus-

schusses des Bayerischen Landtags aus ihrer Sicht den aktuellen Verhandlungsstand

vor allem mit den Krankenkassenverbänden nochmals zu skizzieren und auf die wesent-

lichen „Knackpunkte“ hinzuweisen.

Diese politischen Gespräche zeigen die ersten Erfolge. In der Sitzung des Sozialaus-

schusse des Bayerischen Landtags wurden zwei Dringlichkeitsanträge zum Thema

„Frühförderung“ eingebracht.



Diese beiden Anträge formulieren auch weitgehend das Anliegen der Petition, die ich in

das Forum Bildungspolitik eingebracht habe.

 Dringlichkeitsantrag der SPD- Faktion:

Der Landtag wolle beschließen:

Die Staatsregierung wird aufgefordert, im Rahmen ihrer Möglichkeiten moderierend die
Verhandlungen der Träger der bayerischen Frühförderung mit der Arbeitsgemeinschaft der
Krankenkassen zu begleiten und auf die Kostenträger dahin gehend einzuwirken, dass eine
ausreichende Finanzierung der bayerischen Frühförderung sicher gestellt wird.

 Dringlichkeitsantrag der CSU- und FDP-Fraktion:

Der Landtag wolle beschließen:

Die bayerischen Frühförderstellen brauchen zur Sicherstellung ihrer hervorragenden
Arbeit nach über zweijährigen Verhandlungen über die Erhöhung der Vergütung bald-
möglichst Planungs- und Finanzierungssicherheit. Derzeit problematisch ist vor allem die
Finanzierung der therapeutisch-medizinischen Leistungen nach dem SGB V. Das SGB V
beschränkt die Vergütungsanpas-sungen nicht auf eine Steigerung in Höhe der Grund-
lohnsummenerhöhung, die für eine kostentragende Erbringung der Frühförderleistungen
in der bisherigen Qualität nicht ausreichend wäre. Auch sollte der Vorschlag der Früh-
förderung, das Finanzierungssystem auf leistungsorientierte Fallpauschalen umzustellen,
vorbehaltlos geprüft werden.
Die Staatsregierung wird daher aufgefordert, sich weiterhin mit Nachdruck dafür einzu-
setzen, dass die Landesarbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern in
den Verhandlungen mit den Leistungserbringern der Frühförderung ihrer Gesamtver-
antwortung gerecht wird und zügig ein tragbares Finanzierungsangebot unterbreitet.

Mitte Mai hat die erste Verhandlungsrunde mit den Bezirken stattfinden. Auch hier ist

Vergütungsvereinbarung über die Entgeltsätze für heilpädagogische Leistungen zum

Ende März seitens der Leistungserbringer gekündigt worden. Grundsätzlich haben die

Bezirke jedoch bereits im Verlauf 2008 ihre Bereitschaft signalisiert, die Tariferhöhungen

bei Neuverhandlungen zu berücksichtigen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Träger der interdisziplinären Früh-

förderstellen in Bayern die Initiative des Forum Bildungspolitik grundsätzlich begrüßen,

gleichwohl sollten die Ergebnisse / Erkenntnisse aus den aktuellen Entwicklungen und

Verhandlungsgesprächen zunächst abgewartet werden, um dann ggfs. mit dem

Instrument „Petition“ konkretere Hinweise, Dissenspunkte und Forderungen gemeinsam



an die Politik formulieren zu können. Die Träger würden dann gerne mit dem Forum eine

Abstimmung über das weitere Vorgehen vornehmen wollen.


